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Bebauungsplan "Pastorenkamp-Ost", 21. Anderung

|. Beschlussvorschlag:
1.) Der Rat folgt den Abwagungsvorschlagen aus der Beteiligung nach 88 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2
BauGB und § 4a Abs. 3 BauGB.

2.) Der Rat beschlieBt die 21. Anderung des Bebauungsplans ,Pastorenkamp-Ost* inklusive der
Begriindung als Satzung gemalf3 § 10 Abs. 1 BauGB.

Il. Rechtsgrundlage:
BauGB, BauNVO, § 41 GO, Zustandigkeitsregelung des Rates

lll. Sachverhalt:
Der Bebauungsplan "Pastorenkamp-Ost" ist seit 1967 rechtskraftig und regelt die Zulassigkeit des

Wohngebietes Pastorenkamp. Im Laufe der Jahre wurde der Bebauungsplan, aufgrund individueller
Bebauungswinsche oder Neuplanungen, 20mal in Teilbereichen ge&ndert. Dabei wurden die
Rechtsgrundlagen (Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung) zum jeweiligen Anderungszeitraum
zu Grunde gelegt.

So sind zur Bestimmung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Zulassigkeit von
Bauvorhaben unterschiedliche Rechtsgrundlagen im Wohngebiet heranzuziehen. Neben dem
resultierenden hohen Verwaltungsaufwand kommt es so zu ungleichen Genehmigungsanforderungen
und -anspriichen sowie Unverstandnis bei den Bauherrschaften.

Insbesondere ist der Umstand zu nennen, dass bei der Ermittlung der Geschossflache in den
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Baunutzungsverordnungen von 1962,1968 und 1977 neben den Flachen der Vollgeschosse auch

Aufenthaltsrdume und deren Flure und Treppenzugange in anderen Geschossen (Dach- oder
Staffelgeschoss) mit einzurechnen sind. Dies fihrt in Teilbereichen dazu, dass kein weiterer
Wohnraum in den Dachgeschossen — die keine Vollgeschosse sind — geschaffen werden kann. Die
zulassige Geschof¥flachenzahl wirde aufgrund der damaligen Berechnung haufig Uberschritten
werden.

Mit der aktuellen Baunutzungsverordnung von 2017 wéare die Geschossflache rein auf die
Vollgeschosse abzustellen. Durch die Anpassung der Rechtsgrundlage kann daher potenziell mehr
Wohnraum in den Dachgeschossflachen generiert werden.

Mit Anpassung des Bebauungsplanes werden die bisherigen Anderungen tbernommen und in einem
Planwerk zusammengefasst.

Am 0Ostlichen Rand des Plangebietes setzt der Bebauungsplan offentliche Grinflaiche abgestuft
zwischen Wohngebietsflache und Ostenstever fest. Bei den angrenzenden Eigentiimer/Innen besteht
teilweise der Wunsch zur Ausweitung der Grundsticksflache und Nutzung als private Grinflache. Da
eine gradlinige Abgrenzung zwischen offentlicher Grinflache und privater Grundstiicksflaiche aus
stadtebaulicher und grinpflegerischer Sicht verniinftig erscheint, soll der Bebauungsplan im Rahmen
der 21. Anderung an dieser Stelle angepasst werden.

Die Ubrigen Festsetzungen und Grundziige der Planung werden durch die 21. Anderung nicht
bertihrt. Das vereinfachte Verfahren geman § 13 BauGB ist demnach anzuwenden.

Im vereinfachten Verfahren wird gemaR § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB von der friihzeitigen Unterrichtung
der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB sowie der frilhzeitigen Beteiligung der Behérden und
sonstigen Trager offentlicher Belange geman § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

Nach den Vorschriften des § 13 Abs. 3 BauGB gelten Eingriffe, die aufgrund der Anderung des
Bebauungsplanes zu erwarten sind, als bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt und
zulassig, sodass ein Umweltbericht nicht erforderlich ist.

Die offentliche Auslegung und Beteiligung der Behdrden und T6Bs gemaf 88 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2
BauGB wurde im Zeitraum vom 25.05. bis 25.06.2021 durchgefiihrt. Anregungen von Seiten der
Behorden und sonstigen Tragern oOffentlicher Belange wurde nicht vorgebracht.

Aus der Offentlichkeit wurden u.a. von den Anwohner/innen der StraRe ,An der Umflut Anregungen
bezlglich der zulassigen Baufelder vorgebracht. Zum Inhalt wird auf die Abwagungstabelle im
Anhang verwiesen.

Aufgrund der Anregungen wurde der Planentwurf hinsichtlich der Festsetzungen zum Vorgarten, dem
Fassadenmaterial und Baugrenzen angepasst. Die Anderung des Bebauungsplanentwurfes nach der
offentlichen Auslegung erforderte die erneute Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 4a Abs. 3
BauGB, welche in der Zeit vom 23.11.2021 — bis einschlief3lich 23.12.2021 durchgefuhrt wurde.
Anregungen oder Hinweise wurden in diesem Rahmen nicht vorgebracht.

Verfahrensstand:

Aufstellungsbeschluss Offentliche Auslegung Erneute Beteiligung Satzungsbeschluss
gem.§2 (1) BauGB gem. §§ 3(2) u.4(2) BauGB gem. §4a (3) BauGB gem. §10 (1) BauGB
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Lage im Stadtgebiet (nicht maRRstablich)
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IV. Anlagen:

o Abwagungstabelle zur 6ffentlichen Auslegung geman § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB und §
4a Abs. 3 BauGB

Planzeichnung zur 21. Anderung des Bebauungsplanes ,Pastorenkamp-Ost*
Begriindung zur 21. Anderung des Bebauungsplanes ,Pastorenkamp-Ost*



	Datum
	TOPNummer
	Beschluß
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

